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Der Regionalverbandsdirektor 

 

 

 

 Zuständigkeit: 
Fachdienst 60: 
Regionalentwicklung und 
Planung 

Vorlagen-Nr 0168/2019 Vorlagen-Datum: 21.05.2019 

 
 
Änderung des Flächennutzungsplans in der Landeshauptstadt Saarbrücken, 
Stadtteil Burbach, Unterrichtung 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart Ergebnis 

Kooperationsrat 28.06.2019 Ö   Kenntnisnahme   

 
 
Sachverhalt: 
 

„Bildungscampus Füllengarten“ 

 "Fläche für den Gemeinbedarf“ statt „Gemischte Baufläche“ sowie statt „Gewerbliche 
Baufläche“ 
 



2 von 2 

 

 

 

 

Am 16. April 2019 hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken die Einleitung 
des Bebauungsplanverfahrens Nr. 243.07.02 „Bildungscampus Füllengarten“ 
beschlossen. 

Das Bebauungsplanverfahren zielt darauf ab, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung von Bildungseinrichtungen und zugehörigen 
Funktionsgebäuden zu schaffen. Durch die Ergänzung der bestehenden 
Kindertagesstätten und der bestehenden Grundschule mit einer neu zu errichtenden 
KiTa, einer Grundschule sowie einer weiterführenden Schule mit Mensa und 
Mehrzweck(sport)halle soll ein kompakter Bildungscampus entstehen, der den Vorteil 
kurzer Wege nutzt und die Sicherung der Schulplanung stärkt. 

Mit dem Stadtratsbeschluss zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens geht ein 
Beschluss zur Beauftragung des Kooperationsrates des Regionalverbandes 
Saarbrücken zur Änderung des Flächennutzungsplanes von den derzeitigen 
Darstellungen des Geltungsbereichs als „Gemischte Baufläche“ bzw. als „Gewerbliche 
Baufläche“ zu „Fläche für den Gemeinbedarf“ einher.       
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